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Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird dazu ermächtigt, mit der Unteren Straßenverkehrsbehörde
des Landratsamtes Bodenseekreises die finale Abstimmung vorzunehmen, um
probeweise eine Einbahnstraßenregelung in der Friedhofstraße einzurichten.
Die Einbahnstraße soll von der Moosstraße kommend in Fahrtrichtung
Tobeläckerstraße bis zur Kreuzung Tobeläckerstraße eingerichtet werden.

Anlagen:
Anlage 1_Lageplan
Anlage 2_Beispielbilder
Anlage 3_Elterninfo
Anlage 4_Stellungnahme Polizei

Verwaltungsausschuss
- öffentlich am 25.04.2024
Gemeinderat
- öffentlich am 08.05.2024

Sitzungsvorlage 068/2024

Amt für Bürgerservice, öffentliche
Sicherheit und Ordnung
Pudimat, Marco

Einrichtung einer probeweisen Einbahnstraßenregelung in der Friedhofstraße
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Finanzierung

Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein

Ausgaben:

Vorhandener Planansatz: - EUR

Kostenträger, Sachkonto, Auftrag - EUR

Benötigte Mittel insgesamt: - EUR

Benötigte Mittel über dem Planansatz
(Über-/außerplanmäßige Ausgaben):

- EUR

Folgekosten:
- laufende Sachkosten
- Personalkosten

- EUR
- EUR

Einnahmen:

Vorhandener Planansatz: - EUR

Kostenträger, Sachkonto, Auftrag - EUR

Tatsächliche Einnahmen: - EUR

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben:

Mehrausgaben gegenüber Planansatz: Betrag eingeben EUR

Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO
liegen vor:

Ja Nein

Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben

Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim

VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR)
GR (über 75.000 EUR)

Ergänzende Erläuterungen:



068/2024 Seite 3 von 4

1. Sachverhalt
Seit einigen Jahren beobachtet sowohl die Schulleitung der Schillerschule, als
auch das Ordnungsamt die Verkehrssituation in der Friedhofstraße im
unmittelbaren Bereich der Schule.
Insbesondere zu den Bring- und Holzeiten kommt es teils zu sehr gefährlichen
Situationen durch den vorherrschenden KFZ-Verkehr (s. Bilder Anlage 1).
Kinder die sich zu Fuß, per Roller oder Rad auf dem Gehweg bewegen werden
in aller Regelmäßigkeit durch teilweise rücksichtsloses Verhalten seitens des KFZ-
Verkehrs gefährdet.

Trotz jahrelanger Bemühungen sowohl seitens der Schulleitung, als auch des
Gemeindevollzugsdienstes konnte keine dauerhafte Verbesserung der
Situation erreicht werden.
Im Gegenteil, teilweise wird der Vollzugsdienst noch entsprechend verbal
attackiert, dass kontrolliert wird.

2. Was ist bisher passiert?
Der Gemeindevollzugsdienst kontrolliert zu Schulzeiten regelmäßig den Bereich
insbesondere zu den jeweiligen Stoßzeiten.
Stichprobenartig wurde auch durch die örtliche Polizei unterstützt.
Die Schulleitung weist die Eltern regelmäßig in Elterninformationsschreiben
(zuletzt im Januar) darauf hin, dass sie doch im Zuge der Rücksichtnahme ihr
Verhalten ändern sollen.

Beides bislang ohne nachhaltigen Erfolg.
Dies führt auf allen Seiten zu einer gewissen Resignation.

3. Zielsetzung
Durch die Einbahnstraßenregelung soll die Gesamtsituation zu den Stoßzeiten,
der Hol- und Bringzeiten der Schillerschule, entschärft werden.
Es ist grundsätzlich von Glück zu reden, wenn man feststellen kann, dass bislang
nichts passiert ist. Zur Sicherheit aller Kinder, die die Schule besuchen, ist es
oberste Priorität, dass vorhandene Gefährdungspotenzial zu minimieren.

4. Strategie
Die Einrichtung einer Einbahnstraße birgt die Chance dieses
Gefährdungspotenzial zu minimieren, da in diesem Bereich kein
Zweirichtungsverkehr mehr stattfinden dürfte.
Die grundsätzliche Zustimmung seitens der Unteren Straßenverkehrsbehörde,
sowie seitens des Polizeipräsidiums Ravensburg wurde bereits signalisiert (s.
Anlage 3).

5. Vor.- und Nachteile
Die Vorteile der Einrichtung einer Einbahnstraße wurden bereits dargestellt.
Nachteile entstehen bei einer solchen Maßnahme naturgemäß für die direkte
Anwohnerschaft (s.a. Stellungnahme der Polizei).

6. Empfehlung – Begründung
Aus den og. Gründen empfehlen wir die probeweise Einrichtung der
Einbahnstraße in der Friedhofstraße für ca. 6 Monate.
In dieser Zeit könnten die entsprechenden Erfahrungswerte gesammelt
werden, ob dies zu einer Verbesserung der og. Situation führt.
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Die Einbahnstraße soll ab Einmündung Moosstraße in Fahrtrichtung
Tobeläckerstraße bis zur Kreuzung Tobeläckerstraße gelten.
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Pudimat, Marco

Betreff: Elterninfo zur Verkehrslage zu Bring- und Holzeiten

 
Meine letzte Nachricht war: 

Rücksicht im Straßenverkehr 

Liebe Eltern, vom Ordnungsamt Tettnang wurde ich gebeten, zu Beginn des neuen Jahres nochmals eine 
Elterninfo rauszugeben, die erneut daran erinnert, dass auch zu den Stoßzeiten die gegenseitige 
Rücksichtnahme geboten ist und der Schulweg für alle Kinder in Sicherheit erfolgen können sollte. Die 
Straßenverkehrsregeln dürfen bitte nicht aus Eigeninteresse außer Acht gelassen werden, denn diese gelten 
dem Schutze aller Verkehrsteilnehmer, hier insbesondere dem Schutz der Schüler. Fahren Sie nicht auf die 
Lehrerparkplätze ein, lassen Sie Ihr Kind, wenn es ihm nicht möglich ist, zu Fuß zur Schule zu kommen, in 
geeigneter Entfernung aus dem Auto aussteigen, sodass Sie gar nicht in die Friedhofstraße einfahren 
müssen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und einen guten Start in das neue Jahr 2024! Schulleitung und 
Kollegium der Schillerschule Tettnang 

Wir haben in den letzten Jahren keinen Extrabrief mehr ausgegeben, da die Appelle immer erfolglos waren. 
 
Freundliche Grüße 

 
Lydia Sauter 

  

  

 
 
Grundschule 
Lydia Sauter, Schulleitung 
Friedhofstraße 5 
88069 Tettnang 
Telefon 0 75 42 / 93 88 40 
Telefax 0 75 42 / 9 38 84 22 
 
info@schillerschule-tettnang.de 
www.schillerschule-tettnang.de 
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Pudimat, Marco

Betreff: WG: [EXTERNAL]TT Einbahnstraße Friedhofstraße

 
 
 
 

Von: Heinrich, Anton <Anton.Heinrich@polizei.bwl.de> Im Auftrag von RAVENSBURG.PP.FEST.E.V 
Gesendet: Freitag, 15. Dezember 2023 10:24 
An: Bentele-Carli, Karin <Karin.Bentele-Carli@bodenseekreis.de> 
Betreff: [EXT] WG: TT Einbahnstraße Friedhofstraße 
 
Hallo Frau Bentele-Carli, 
 
Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Bereich der Schule befürworte ich die temporäre 
Einbahnstraßenregelung. 
Allerdings befürchte ich massive Einwände der anwohnenden Bürgerschaft, insbesondere der Anwohner im Arnold-
Uliz-Weg und der Friedhofstraße 9 -19/1 und 14/1 – 18. 
Sie müssen einen großen Umweg in Kauf nehmen und außerdem würde dadurch der Verkehr, wenn auch nur in 
einer Fahrtrichtung, entlang der Schule zunehmen. 
Ich könnte mir vorstellen, dass die Einbahnstraßenregelung im Bereich der Friedhofstraße 9 endet, dann könnten 
die Anwohner der Friedhofstraße 9 – 19/1 und 14/1 – 18, sowie des Arnold-Ulitz-Wegs ohne Umweg an ihre 
Wohnanschriften gelangen. 
Ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Eltern dann teilweise auch über die südwestliche Richtung der 
Friedhofstraße bis zu Haus Nr. 9 vorfahren und dort ihre Kinder aussteigen lassen. Dann hätten wir nur eine 
Verlagerung des Problems. 
Ich würde es aber auf einen Versuch ankommen lassen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anton Heinrich 
Polizeihauptkommissar 
 
Polizeipräsidium Ravensburg 
Führungs- und Einsatzstab 
Sachbereich Verkehr  
Gartenstraße 97 
88212 Ravensburg 
Tel.: +49 751/803-2133 
Email (dienstlich): ravensburg.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de 
Email (persönlich): anton.heinrich@polizei.bwl.de  
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